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zwölfjährigen scinderli verlangen kann. Das gute Gelingen hat alle

Anwesenden überrascht. Unser Lehrer läßt sichs überhaupt angelegen sein, das Gute

fördern zu Helsen und die Schule auf einen erfrenlichcn Standpunkt zu bringen.

Litzern. Wie in Baselland, so lassen sich auch in Luzern Stimmen
über Erhöhung der Bezirkslchrcr-Bcsoldnng hören. Ein Eorrcsp. des »Eidg."
sagt: Möchte dich fragen, Freund Eidgenosse, ob die Behörde, an die die

Frage der Besoldung der Volksschullehrer zur Begntachtnng gewiesen

worden, anch die Besoldung der Bezirksschullehrer iu Betracht gezogen

oder nicht, odcr ob sie vergessen machen will, daß jene auch Volksschullehrer

sind, oder ob sie meint, sie seien mit den 500 alten Franken entsprechend

bezahlt! Wenn du, Eidgenosse, ctwa zufällig die Mannen antriffst, die deinen

in voriger Nnminer veröffentlichten Entwurf an den Neg.-R. zum Vorschlag

an deu Großen Rath ausgearbeitet habeil, so sprich ihnen davvn nnd sitze

nicht müßig mit ihnen beim Schövpli! —
Und in der That, dcr Gehalt der Bezirksschnllchrer vcrdicnt, wie jener

der Primarlehrer, eine angemessene Steigerung. Und das nicht ctwa bloß

wegen den höhern Forderungen, die an sie nnd ihre Schulen gestellt sind

und weil sie auszubessern, zu ergänzen nnd weiterzuführen haben, was die

Primarschule begonnen, sondern ans dem ganz einsachen Grunde, daß sie,

die Bezirkslehrer, weniger zu ersetzen sind, als die Primarlehrer, und daß sich

ohne Gehaltserhöhung selten mehr ein Primarlehrer zum Bezirkstehrer
ausbilden wird — eher wird die Möglichkeit eintreten, daß mancher unserer

gegenwärtigen Bezirkslehrer zum Primarlchrcrdienste zurückkehren wollte.

— In Neuenkirch ist durch die Wahl des Hrn. M. Schnyder zum

Lehrer nach Alschwyl, Kts. Baselland, die dortige Unterschnle verwaist worden.

Auf anerkennenswerthe Weise wird nun die ledig gewordene Schule durch

Herrn Pfarrer Bernet und dem vom Hrn. Pfarrer in Schüpfhcim zur Aushülfe

geschickten Hrn. Vikar fortgesetzt.

Zürich. Der RegierungSrath hat folgenden Schnlgcnosfenschaften an

die Kosten ihrer neuerbanten Schulhäuscr Staatsbciträgc ertheilt. Hvrgen-

Dorf 4000 Fr., Thalweil 2300 Fr. und Niedcrhasle 2000 Fr.
— Patentprüfung. Die auf den 19. April angesagte Concnrs-

vrüfung zur Ausnahme in den Stand der Primär- und Sekuudarschulkandi-

daten oder zur Erlangung einer höhern Fähigkeitsnote, beziehungsweise zur

Erlangung der Wählbarkeit als Primär- odcr Sekundarlehrer im Kanton

Zürich erstreckt sich über folgende Lehrgegenstände: 1. Für die Primarlehrer:
n) Bibelknnde; d) mündlicher Vortrag, Lesen und Grammatik; e) Kopf-

nnd Zisserrechueu, Elemente dcr Formen- und Größenlehre bis znr Ansmes-
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